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Newsletter 4 
 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens / Gläubigerversammlung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie heute über die aktuellsten Entwicklungen in Bezug auf das 
Insolvenzverfahren der WGF AG informieren.  
 
Eigenverwaltung angeordnet 
 
Das Amtsgericht Düsseldorf hat das Insolvenzverfahren am 01. März 2013 offiziell 
eröffnet und die Eigenverwaltung angeordnet. Es ist laut Auskunft des 
Insolvenzgerichts geplant, für die Gläubiger der Hypothekenanleihen je Anleihe 
eine separate  Gläubigerversammlung einzuberufen. Voraussichtlicher Termin 
hierfür ist der 8. April 2013. Auf diesen Gläubigerversammlungen kann je Anleihe 
ein sogenannter gemeinsamer Vertreter gewählt werden. Diesen gemeinsamen 
Vertretern kann die Befugnis übertragen werden, alle Anleiheforderungen 
gebündelt beim Insolvenzverwalter  zur Insolvenztabelle anzumelden und sämtliche 
Anleihegläubigerrechte für die Anleihegläubiger geltend zu machen. Die SdK 
unterstützt dieses Vorgehen, da die Übertragung bestimmter Rechte auf einen 
gemeinsamen Vertreter das Verfahren zeitlich strafft und somit auch Kosten spart. 
Ferner erspart es auch Ihnen als betroffene Anleiheinhaber einiges an Aufwand, da 
so zum Beispiel die Anmeldung der Forderung aus der Anleihe zur Insolvenztabelle 
entfällt.  
 
Da die SdK davon ausgeht, dass für jede Anleihe ein gemeinsamer Vertreter 
gewählt werden wird, ist aus Sicht der SdK aktuell von Ihrer Seite nichts zu 
unternehmen. Sollten keine gemeinsamen Vertreter gewählt werden, so hätten Sie 
nach dem 8. April 2013 noch bis zum 26. April 2013 Zeit, Ihre Forderung zur 
Insolvenztabelle anzumelden. Wir würden ihnen in diesem Falle bis zum 10. April 
die nötigen Anmeldeformulare zukommen lassen.  
 
Die nötigen Vollmachtsformulare zur Vertretung Ihrer Stimmen auf den 
Gläubigerversammlungen am 8. April 2013 werden wir Ihnen zukommen lassen, 
sobald der Termin offiziell bestätigt ist. Die SdK wird Ihre Stimmen kostenlos 
vertreten. Zur Teilnahme an den Gläubigerversammlungen am 8. April ist es nicht 
nötig, dass Sie Ihre Forderung bereits zur Insolvenztabelle oder gegenüber der 
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angemeldet haben. Die genauen Zugangsvoraussetzungen werden wir Ihnen mit der 
Veröffentlichung der Einladungen der Gläubigerversammlungen im 
Bundesanzeiger voraussichtlich in der kommenden Woche mitteilen. 
 

Insolvenzplan noch nicht veröffentlicht 

Die Gesellschaft hat mittlerweile auch schon einen Insolvenzplan eingereicht. 
Dieser ist aber noch nicht öffentlich. Das Insolvenzgericht rechnet damit, dass 
dieser jedoch in den kommenden drei Wochen  veröffentlicht werden wird. Die 
SdK lehnt weiterhin die Eigenverwaltung ab, da kein Vertrauen in die derzeitige 
Besetzung des Vorstandes der WGF AG besteht. 
Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 
info@sdk.org zur Verfügung. Aufgrund der aktuell hohen Anzahl an Anfragen kann 
es bis zu 4 Tage dauern, bis wir uns bei Ihnen melden. Wir bitten dies zu 
entschuldigen.  
 
München, 8. März 2013 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
Hinweis: Die SdK hält Anleihen der WGF AG! 
 


